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Gedämpft durch Schnee

(©Anita Menger 2009)

Gedämpft durch Schnee sein schwerer Schritt -
so zieht der Winter ein ins Land.

Den Frost bringt als Gesell´ er mit -
regiert wird nun mit kalter Hand.

Die Schneelast senkt so manchen Ast
nach luftig leichtem Flockentanz.
Der Raureif ist des Winters Gast -
die Sonne leiht ihm kühlen Glanz.

Doch Dunkelheit - sie überwiegt
und eisig weht der Wind uns an.
Die Erde still im Schlummer liegt
bis wieder Neues werden kann.
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung

Widerspruchsrecht nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)

Nach dem Bundesmeldegesetz ist die Stadt Schalkau als Mel-
debehörde zu verschiedenen Datenübermittlungen von Person-
endaten aus dem Melderegister verpflichtet. Gegen folgende Da-
tenübermittlungen steht den Betroffenen ein Widerspruchsrecht 
zu. Eingetragene Übermittlungssperren behalten solange ihre 
Gültigkeit, bis sie widerrufen werden oder durch Wegzug oder 
Tod gegenstandslos geworden sind. Bei Umzug in den Zustän-
digkeitsbereich einer anderen Meldebehörde muss der Datenwei-
tergabe erneut widersprochen werden, sofern der Widerspruch 
weiterhin bestehen soll. Kosten werden im Zusammenhang mit 
der Eintragung von Übermittlungssperren nicht erhoben.

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das 
Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr
Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr über den freiwilligen Wehrdienst informieren 
kann, übermitteln die Meldebehörden bis zum 31. März fol-
gende Daten:
Familiennamen, Vornamen und die aktuelle Anschrift von 
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr 18 Jahre alt werden.
Dieser Auskunft können Sie gemäß § 36 Abs. 2 BMG i.V.m. § 
58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen. Der 
Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Woh-
nung oder der Hauptwohnung einzulegen.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die 
meldepflichtige Person angehört, sondern Familienan-
gehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 1 i.V.m. 
§ 42 Abs. 3 BMG widersprechen.
Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft Familienangehörige, die nicht derselben oder keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf 
die Meldebehörde gemäß § 42 Absatz 2 BMG von diesen 
Familienangehörigen folgende Daten übermitteln:
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft, aktuelle Anschriften, Auskunftssperren 
nach § 51 BMG sowie Sterbedatum.
Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuerer-
hebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger 
bei der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwoh-
nung einzulegen.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Par-
teien, Wählergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen
Sie könnend er der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 1 
i.V.m. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 1 BMG Partei-
en, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlä-
gen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus 
dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG 
bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten er-
teilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dür-
fen dabei nicht mitgeteilt werden.
Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, 
darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstim-
mung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen 
Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.

Sprechzeiten der Stadtverwaltung

Dienstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch telefonisch einen 
Termin. Es gelten strenge Hygienevorschriften. Das Tragen 
einer Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Bei Betreten des Rat-
hauses sind die Hände zu desinfizieren.

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung:

Tel.: 036766/2910
Fax: 036766/291-26
E-mail: info@schalkau.de
Web: www.schalkau.de

Am 27.01. & 10.02.2022
ist von 16.00 bis 18.00 Uhr

die Abgabe von Wertstoffen
(Gelber Sack, Pappe/Papier, etc.)

und Elektrokleingeräten im Bauhof in Ehnes möglich.

Es gelten strenge Hygienevorschriften. Das Tragen einer 
Mund-Nasen-Maske ist Pflicht. Es darf immer nur ein Fahr-
zeug auf den Hof fahren. Der Mindestabstand von 1,5 m ist 
stets einzuhalten. Den Anweisungen der Bauhofmitarbeiter 
ist Folge zu leisten.

Redaktionsschluss für das nächste Amtsblatt
ist der 01.02.2022

Stadt Schalkau

Neujahrsgruß
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ich wünsche Ihnen für das Jahr 
2022 alles erdenklich Gute, Ge-
sundheit, Hoffnung, Zuversicht, 
das Quäntchen Glück, das man 
braucht sowie Gottes Segen.

Ich freue mich auf viele Pro-
jekte, die ich angehen möchte. 
Dazu brauche ich auch Sie, 
denn Ihre Meinung ist mir wich-
tig!

So wird es im neuen Jahr einige 
Veränderungen geben.

Lassen Sie sich überraschen!
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geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 
(Messbeträge) oder es erfolgt ein Eigentümerwechsel, werden 
gemäß § 27 Abs. 2 GrStG entsprechende Änderungsbescheide 
erteilt.
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steu-
erfestsetzung im Amtsblatt, treten für den Steuerpflichtigen die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Grundsteuerbescheid zugegangen wäre. Auf den 
Inhalt der zuletzt ergangenen schriftlichen Grundsteuerbeschei-
de vom 06.01.2020 wird ausdrücklich hingewiesen.

Zahlungsaufforderung:
Die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2022 ist ohne beson-
dere Aufforderung mit den Beträgen und zu den Fälligkeits-
tagen gemäß § 28 des Grundsteuergesetzes (15.02., 15.05., 
15.08., 15.11.) zu entrichten, die sich aus dem letzten schrift-
lichen Grundsteuerbescheid ergeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die durch diese öffentliche Bekanntmachung bewirkte 
Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2022 kann Wider-
spruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist innerhalb eines 
Monats, nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amts-
blatt, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Schalkau, 
Markt 1, 96528 Schalkau zu erheben.
Der Einspruch kann nicht damit begründet werden, dass die im 
Einheitswertbescheid oder im Grundsteuermessbescheid ge-
troffenen Entscheidungen unzutreffend seien. Entscheidungen 
in Grundlagenbescheiden können nur durch Anfechtung des 
Grundlagenbescheids beim zuständigen Finanzamt angegriffen 
werden.

Auch wenn ein Einspruch eingelegt worden ist, muss die Grund-
steuer fristgemäß gezahlt werden.

Schalkau, den 14.01.2022
gez. Hopf
Bürgermeisterin

Finanzamt Sonneberg
Aktenzeichen: S 3353 - ALS

Bekanntmachung über die 
Aktualisierung der Außengrenzen der 
Bodenschätzung zur Vorbereitung der 

Grundsteuerreform 
und über die 

Offenlegung der Ergebnisse der Bodenschätzung 
infolge Aktualisierung der Außengrenzen der 

Bodenschätzung

In den Gemarkungen Almerswind, Selsendorf, Bachfeld, Gun-
delswind, Emstadt, Görsdorf, Truckendorf, Katzberg, Mau-
sendorf, Neundorf, Roth, Schalkau, Theuern, Truckenthal 
und Ehnes ist zur Vorbereitung der Grundsteuerreform in An-
lehnung an § 229 Abs. 2 Satz 1 des Bewertungsgesetzes eine 
Aktualisierung der Außengrenzen der Bodenschätzung von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 des 
Bodenschätzungsgesetzes erforderlich.
Im Rahmen der Aktualisierung wurden die Außengrenzen der 
vorliegenden Bodenschätzung aus den Jahren 1937 (Emstadt, 
Görsdorf, Truckendorf, Katzberg), 1994 (Theuern), 1995 (Gun-
delswind, Mausendorf, Neundorf), 1996 (Almerswind, Bachfeld, 
Schalkau, Truckenthal) und 1997 (Selsendorf, Roth, Ehnes) 
durch den Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverständigen 
des Finanzamtes Sonneberg aktualisiert; inhaltliche Veränderun-
gen an der Bodenschätzung, welche über § 11 Abs. 2 Satz 1 
des Bodenschätzungsgesetzes hinausgehen, wurden nicht vor-
genommen.

Offenlegung
Die vorgenommenen Veränderungen gegenüber dem bisherigen 
Datenbestand der Bodenschätzung können Sie als Grundstücks-
eigentümer oder Nutzungsberechtigter (m/w/d) in Karten und 
Listen auf der Internetseite grundsteuer.thueringen.de einsehen.

Die Offenlegung erfolgt vom 17.01.2022 bis zum 16.02.2022 im 
Internet auf der vorgenannten Internetseite.

Offengelegt werden Differenzkarten und eine Flurstücksliste, in 
denen die Flächen dargelegt sind, welche als ehemals boden-
geschätzte Flächen infolge von Bebauung, Flächenversiegelung, 

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung genäß § 50 Abs. 2 i.V.m. § 
50 Abs. 5 BMG widersprechen.
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft 
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 
BMG Auskunft erteilen über: Familienname, Vornamen, Dok-
torgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Ge-
burtstag; Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehe-
jubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei 
denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Ad-
ressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 3 i.V.m. 
§ 50 Abs. 5 BMG widersprechen.
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adress-
buchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über:
Familienname, Vornamen, Doktorgrad und aktuelle Anschrif-
ten.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) ver-
wendet werden. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehör-
den, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzule-
gen.

Der Widerspruch gegen die in den Ziffern 1. bis 5. genannten 
Datenübermittlungen ist schriftlich oder persönlich (derzeit nach 
Terminvereinbarung) bei der Stadt Schalkau, Einwohnermelde-
amt, Markt 1, 96528 Schalkau zu erklären. Einwohnerinnen und 
Einwohner, die bereits in den Vorjahren eine Erklärung zu Wi-
derspruchsrechten abgegeben haben, brauchen diese nicht zu 
erneuern.

Schalkau, den 14.01.2022
Leuthäuser
Einwohnermeldeamt

Öffentliche Bekanntmachung

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer  
für das Kalenderjahr 2022

Die Jahres-Grundsteuer wird berechnet, indem der Grundsteu-
erhebesatz auf den am Jahresbeginn maßgebenden Grund-
steuermessbetrag angewendet wird. Bei der Berechnung der 
Grundsteuer nach der Ersatzbemessungsgrundlage (Steueran-
meldungsverfahren) beeinflusst der Grundsteuerhebesatz die 
Höhe der pauschalen Jahres-Grundsteuer pro Quadratmeter 
Wohn- oder Nutzfläche sowie pro Abstellplatz für Personenkraft-
wagen in einer Garage und/oder Carport.

Die Grundsteuerhebesätze betragen
· für Land- und Forstwirtschaft

(Grundsteuer A)
300 v. H.

· bebaute und unbebaute Grundstücke
(Grundsteuer B)

389 v. H.

Gegenüber dem Kalenderjahr 2021 ist damit keine Ände-
rung eingetreten, so dass auf die Erteilung von schriftlichen 
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2022 verzich-
tet wird.

Daher wird von der Möglichkeit des § 27 Abs. 3 des Grundsteu-
ergesetzes (GrStG) Gebrauch gemacht, für diejenigen Steuer-
schuldner, deren Bemessungsgrundlagen sich seit der letzten 
Bescheiderteilung nicht geändert haben, die Grundsteuer durch 
öffentliche Bekanntmachung festzusetzen. Die Fälle nach § 42 
des Grundsteuergesetzes - Bemessung der Grundsteuer nach 
der Ersatzbemessungsgrundlage - sind in die Festsetzung der 
Grundsteuer durch öffentliche Bekanntmachung einbezogen.
Wurden bis zu dieser Bekanntmachung bereits Grundsteuerbe-
scheide für das Kalenderjahr 2022 erteilt, so sind die darin festge-
setzten Beträge zu entrichten. Sollten die Grundsteuerhebesätze 
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stücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke zum 
Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In Jahren mit ge-
rader Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer der auf der 
Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in Jahren mit ungerader 
Endziffer die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite befindlichen Grundstücke verpflichtet.
Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach § 7 
Abs. 1 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden Grund-
stücken deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite zu proji-
zieren ist.
Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg 
gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind die Eigen-
tümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, zusätzlich 
zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche auch den Teil des 
Gehweges von Schnee zu räumen, der gegenüber der einmün-
denden Straße liegt, und zwar jeweils bis zur gedachten Verlän-
gerung der Achse der einmündenden Straße.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe, unsere Stadt Schalkau 
mit ihren Stadtteilen in Ordnung zu halten.

Nichtamtlicher Teil

Impfkampagne

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

es ist uns gelungen zusammen mit dem Landkreis Sonne-
berg und dem Dt. Roten Kreuz - Kreisverband Sonneberg 
einen Impftag in Schalkau zu organisieren.

Am 02.02.2022 können sich alle Impfwilligen ohne Anmel-
dung ab 14.00 Uhr im Saal des Thüringer Hofes eine Co-
rona-Schutzimpfung geben bzw. auffrischen lassen.

Bitte nehmen Sie dieses Angebot wahr.

Was wäre unsere Gesellschaft  
ohne das Ehrenamt?
Deshalb möchte ich mich bei allen Ehrenamtlern auf das herz-
lichste bedanken. Sie alle haben eine Auszeichnung verdient! Der 
Landkreis Sonneberg und die Stadt Schalkau rufen jedes Jahr 
auf, uns Menschen zu benennen, die schon mehr als 10 Jahre 
ehrenamtlich tätig sind, bzw. sich für andere einsetzen. Leider 
konnte die Ehrenamtsgala nicht stattfinden. Aus diesem Grund 
bedankte ich mich bei den Auszuzeichnenden an der Haustür.
Der Kulturbund Schalkau, der Landkreis Sonneberg 
und die Stadt Schalkau bedanken sich bei:

Herr Grambs

Aufforstung usw. aus den Bodenschätzungsunterlagen ausge-
schieden worden sind (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Bodenschätzungs-
gesetz). Die Ergebnisse der Aktualisierung der Außengrenzen 
der Bodenschätzung werden den Eigentümern und Nutzungs-
berechtigten der Grundstücke nicht gesondert bekanntgegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Die im Rahmen der Aktualisierung der Außengrenzen der Bo-
denschätzung vorgenommenen Veränderungen können von 
den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der betreffenden 
Grundstücke mit Einspruch angefochten werden. Der Einspruch 
ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, 
diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift 
zu erklären.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. 
Sie beginnt mit Ablauf des letzten Tages der Offenlegungsfrist. 
Mit dem Ablauf der Einspruchsfrist werden die offengelegten 
Außengrenzen der Bodenschätzung unanfechtbar, soweit nicht 
Einspruch eingelegt worden ist.
Auskünfte zur Aktualisierung der Außengrenzen der Bodenschät-
zung in den oben genannten Gemarkungen sowie zur Offen-
legung erteilt Ihnen der Amtliche Landwirtschaftliche Sachver-
ständige des Finanzamtes Sonneberg unter der Telefonnummer 
0361 57 361 9738.

Finanzamtsleitung
des Finanzamtes Sonneberg

Hausanschrift:
Finanzamt Sonneberg, Köppelsdorfer Straße 86, 96515 Sonneberg
E-Mail-Adresse:
poststelle@finanzamt-sonneberg.thueringen.de

Hinweise des Ordnungsamtes

Straßenreinigung
Wir möchten hiermit nochmals an alle Grundstückseigentümer 
appellieren, dass gemäß der Straßenreinigungssatzung im Ge-
biet der Stadt Schalkau die Gehwege als auch die Rinnstein-
bereiche wöchentlich vor einem Sonn- und Feiertag zu reinigen 
sind. Es wurde festgestellt, dass viele Grundstückseigentümer 
ihrer Reinigungspflicht überhaupt nicht bzw. sehr mangelhaft 
nachkommen. Bei unbebauten Grundstücken fühlt sich meistens 
auch keiner zuständig, jedoch sind auch hier die Grundstücksei-
gentümer verantwortlich.

Räum- und Streupflicht
Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die Ver-
pflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu Über-
wegen vor ihren Grundstücken zu räumen.
Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Gehwe-
ge, die Zugänge zu Überwegen, die Zugänge zur Fahrbahn und 
zum Grundstückseingang rechtzeitig zu bestreuen, dass Ge-
fahren nicht entstehen können. Als Streumaterial sind vor allem 
Sand und Splitt zu verwenden. Asche darf zum Bestreuen nur 
in dem Umfang und in der Menge verwendet werden, dass eine 
übermäßige Verschmutzung nicht eintritt!
Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener 
Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände 
müssen nach ihrem Auftauen sofort beseitigt werden.
Das Verbringen von Schnee von Ihrem Privatgrundstück auf die 
Fahrbahn bzw. öffentlichen Flächen ist verboten (gem. § 32 StVO 
ist es verboten, Hindernisse auf die Fahrbahn zu verbringen).
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Ver-
kehrsteilnehmer auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen gefähr-
det werden können, müssen unverzüglich durch den Eigentümer 
oder andere Berechtigte beseitigt werden.
Besonders für Kinder, ältere Bürgerinnen und Bürger und 
Personen mit Kinderwagen oder Hilfsmitteln ist gerade im 
Winter die Begehbarkeit der Gehsteige außerordentlich 
wichtig.
Bitte helfen Sie mit Unfälle zu vermeiden!

Auszug aus der Straßenreinigungssatzung:
III. Winterdienst

§ 11
Schneeräumung

Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentü-
mer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grund-
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Hans-Dieter Schneider ist Mitglied der ersten Stunde, des im 
Jahr 2005 gegründeten Kultur- und Heimatvereins im Schalkau-
er Ortsteil Ehnes. Zunächst „nur“ als Kassenprüfer tätig, unter-
stützte er dann von 2010 bis 2014 den 1. Vorstand als dessen 
Stellvertreter. Mit dem Rentnerdasein hatte er mehr Zeit und so 
übernahm er ab 2014 das Amt des 1. Vorsitzenden. Bei der dies-
jährigen Vorstandswahl wurde er wieder einstimmig in seinem 
Amt bestätigt.
Hans- Dieter ist ein echter Organisator. Er macht es möglich, 
dass in unserem kleinen Ort immer etwas los ist. Sei es das all-
jährliche „Stärkeantrinken“, das Frühlings- und Sommerfest, die 
Kirmes und die Seniorenweihnachtsfeier. Aber damit nicht ge-
nug. Er organisiert Busfahrten, sei es auf den Weihnachtsmarkt 
in Erfurt oder Dresden und Kremserfahrten. Kaum ist eine Fahrt 
beendet, plant er schon die nächste.
Auch wenn es um Mäharbeiten um unser Wahrzeichen den Mar-
terstein und rund ums Vereinsheim geht, er ist immer mit zur 
Stelle.
Den zeitliche Aufwand kann man nicht erfassen, da er den Verein 
lebt.
Auf diesem Weg möchte der Verein „Danke“ sagen.

Das Seniorenbüro Sonneberg, der Landkreis 
Sonneberg und die Stadt Schalkau bedanken sich bei:

Frau Porazil

Annette Porazil arbeitet seit elf Jahren ehrenamtlich für das 
Seniorenbüro Sonneberg. Sie ist ausgebildete Seniortrainerin, 
hat (in der Zeit vor Corona) Handarbeitskurse für Kinder und Ju-
gendliche gestaltet, ist mundartlich aktiv und seit vielen Jahren 
eine bedeutende Stütze des Projekts „Weihnachten im Schuh-
karton“, das mittlerweile in die Hände der Ehrenamtlichen des 
Seniorenbüros übergegangen ist.

Der Schaumburgverein Schalkau e.V., der Landkreis 
Sonneberg und die Stadt Schalkau bedanken sich bei:

Herr Dietzel

Thomas Grambs ist dem Kulturbund 1970 beigetreten und hat 
ab 1990 das Amt des Kassenwartes übernommen.
Er hat für die Stadt Schalkau sehr viel für den kulturellen Aspekt 
geleistet und den Kulturbund jederzeit in seinem Amt unterstützt.
Auch er hat den Fasching, wie er heute ist, maßgeblich mitge-
staltet und viele Jugendliche dabei gefördert (z. B. in den Tanz-
gruppen).
Lange Zeit hat er den Fasching als Marschall geleitet.
Thomas Grambs ist auch heute noch ein Vorstandsmitglied im 
Kulturbund Schalkau e.V. und setzt sich aktiv für kulturelle, städ-
tische und jugendliche Aspekte ein.

Herr Bauer

Nicky Bauer ist seit 14 Jahren Mitglied im Kulturbund Schalkau 
e.V. und dort seit 2011 im Vorstand tätig. Seit bereits 3 Jahren ist 
er der Vorsitzenden des Vereins.
Seit vielen Jahren organisiert er monatliche Trainingseinheiten 
im Männerballett und kümmert sich um Vorbereitung und Errich-
tung von Bühnenbildern. Er ist schon lange als Marschall aktiv 
und außerdem für die Aktualisierung der Internetseite zuständig. 
Auch bei der Planung und Durchführung von Arbeitseinsätzen, 
Absprachen mit der Stadt und weiteren Partnern, Planung und 
Durchführung von Festen und Höhepunkten ist er stets mit vor 
Ort und packt mit an.
Er macht alles mit viel Engagement, Liebe, Zuversicht und tollen 
Ideen!

Der Kultur- und Heimatverein Ehnes e.V., der 
Landkreis Sonneberg und die Stadt Schalkau 
bedanken sich bei:

Herr Schneider
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Öffentlicher Teil

Veranstaltungen 2022

Wir gehen voller Zuversicht ins Jahr 2022  
und planen folgende Veranstaltungen:

Benefizkonzert zur
Erhaltung des Hortgebäudes

 
30. April

Schaumburgfest 10. - 12. Juni
Vogelschießen 12. - 14. August
Babyempfang 28. August
Tag des offenen Denkmals 11. September
Erntedankfest 2. Oktober
Weihnachtsmarkt 26. + 27. November

Wir freuen uns auf euch und hoffen die Veranstaltungen durch-
führen zu können.

Posaunenchor am Erntedankfest

Unsere Schule

Werte Bürgerinnen und Bürger,

wissen Sie überhaupt, was für eine gute Schule mit einem 
genialen Schulkonzept wir in Schalkau haben?
Hier mal ein kleiner Ausschnitt der Arbeit unserer Schule 
und der Erfolge, die unsere Schüler erzielen konnten.

· 2 mal in Folge „Erfolgreichstes Juniorunternehmen Thürin-
gens“

· 2 mal erfolgreiche Teilnahme am Bundeswettbewerb der 
Landessieger

· das Institut der Deutschen Wirtschaft nominierte 2020 die 
Goetheschule Schalkau als beste Schule Deutschlands im 
Bereich der ökonomischen und unternehmerischen Bildung 
mit dem europäischen TES-Award (The Entrepreneurial 
Schools Award)
Gewürdigt wurde die Schule u.a. wegen ihres pädagogischen 
Gesamtkonzepts, wegen ihrer besonderen Aktivitäten und 
spezifischer Ressourcen zur Erziehung zum Unternehmer-
tum, wegen ihrer ausgeprägten regionalen und überregiona-
len Vernetzung in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber auch die 
Einführung und Nutzung modernster digitaler Technologien 
in der Schule fand besondere Anerkennung.

· Thüringensieger im Nachhaltigkeitsbereich der Schülerfir-
men 2021

· Bundespreis der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
„KLASSE Unternehmen“ 2021

· „Klasse Handwerk“ Thüringensieger (2021,2017)
· TEAG-Wettbewerb „Ideen machen Schule“ - Thüringer 

Leuchtturmschule - 2021,2019, 2018
· „ChemKids“-Chemiewettbewerb erfolgreichste weiterführen-

de Schule Thüringens - 6mal in Folge
· Europasieger beim Zalando - Inklusions- und Diversitätswett-

bewerb der Schülerfirmen 2021 zusammen mit JA Europe, 
Junior Achievment Europa

Dieter Dietzel arbeitete von Anfang an in der Interessengemein-
schaft Schaumburgfreunde mit, die um das Jahr 2000 gegründet 
wurde. Diese widmete sich der Erhaltung und Entwicklung der 
Burgruine Schaumburg. Aus der Interessengemeinschaft ent-
stand der Schaumburgverein Schalkau e.V. der diese Aufgaben 
übernahm. Bei allen Baumaßnahmen war und ist Dieter immer 
mit Feuereifer dabei und arbeitet mit großem Engagement mit. 
Arbeitseinsätze zur Pflege des Geländes organisiert er oft selbst 
und kümmert sich dann vor Ort auch um die Verpflegung. Bei 
der Vorbereitung und Durchführung des Schaumburgfestes ist er 
immer an vorderster Front und hilft vom ersten bis zum letzten 
Arbeitsgang mit.
Man kann getrost sagen: Die Schaumburg ist Dieters zweites 
Wohnzimmer.

Die Osteoporosegruppe, der Landkreis Sonneberg 
und die Stadt Schalkau bedanken sich bei:

Frau Fischer

Silvia Fischer leitet seit über 10 Jahren die mittlerweile 3 Osteo-
porose- Selbsthilfegruppen in Schalkau als Ansprechpartner und 
Stellvertreter mit.
Bei den wöchentlichen Treffen der Gruppen geht es vorrangig 
darum, einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes ef-
fektiv entgegen zu wirken, eine Versteifung der Gelenke aufzu-
halten und vor allem eine Schmerzreduktion zu erreichen. Außer 
den vielen Bewegungsangeboten organisiert Frau Fischer Erfah-
rungsaustausche mit anderen Gruppen, Thermenbesuche und 
vieles andere Mehr.
Diesen vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben widmet sie sehr viel 
Zeit und Engagement, da es sich hier um 3 Gruppen mit jeweils 
20 Personen handelt. Die Gruppen treffen sich wöchentlich. Frau 
Fischer trägt mit ihrem Engagement dazu bei, dass vielen Men-
schen das Leben etwas leichter gemacht werden kann.
Das ehrenamtliche Engagement dieser Frau ist außergewöhn-
lich und sollte auf diesem Weg gewürdigt werden.
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Schwerpunkte unserer aktuellen 
Schulentwicklungsvorhaben

Teilnahme am Projekt BISS-Transfer (Bildung durch Sprache 
und Schrift) - Bund-Länder-Initiative zum Transfer von Sprach-
bildung, Lese- und Schreibförderung durch Gestaltung eines 
sprachsensiblen Unterrichts

Bewerbung um Gütesiegel Umweltschule in Europa - Thü-
ringer Nachhaltigkeitsschule - zur Stärkung des Bewusstseins 
für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit unserer gesamten 
Schulgemeinschaft

Schülerfirmen - wir setzen auf Nachhaltigkeit und soziales 
Engagement
Unsere jungen Unternehmer sind in der Lage, fundiertes Fach-
wissen zu erwerben und dieses in ihrem unternehmerischen 
Alltag anzuwenden. Abläufe werden permanent evaluiert und 
Leistungsreserven somit erkannt und nutzbar gemacht. Der 
unternehmerische Nachwuchs wird langfristig, bereits in der 
Primarstufe, aus den eigenen Reihen generiert. Die Ausprä-
gung unternehmerischer Grundkompetenzen wie Belastbarkeit, 
Durchhalte- und Frustrationsvermögen erwerben unsere Schüler 
in vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen in- und außerhalb 
der Schule. Die Orientierung an Zielen, die Eigenmotivation und 
das Vertrauen auf die Machbarkeit der Vorhaben sind Grundvor-
aussetzungen für unternehmerisches Handeln in unserer Schule. 
Stimmige Maßnahmen und bewusstes betriebswirtschaftliches 
Agieren, trugen beispielsweise dazu bei, die schulische Aus-
stattung z.B. mit Digitaltechnik, auch unabhängig von staatlicher 
Zuweisung, bemerkenswert zu verbessern. Unsere Schülerun-
ternehmen sind permanent auf der Suche nach neuen nachhalti-
gen Ideen im Einklang mit der Natur und dem Umweltschutz. Die 
Produktpalette aus z.B. Abfallholz, erfreut sich bei den Kunden 
immer größerer Beliebtheit. Qualität und Langlebigkeit stehen 
neben dem Erlernen der wirtschaftlichen Grundkenntnisse und 
dem Spaß an der Entwicklung neuer Produkte und Ideen an ers-
ter Stelle. Durch die sehr gute wirtschaftliche Arbeit war es mög-
lich, insbesondere soziale Einrichtungen zu unterstützen.

Nachhaltiges Wirtschaften und die Entwicklung von Umweltbe-
wusstsein sind Kernthemen des unternehmerischen Gesamt-
konzepts.

Partizipation - mit dieser Arbeit wollen wir das Interesse der Leh-
rer und Schüler auch an anderen Schulen für die Arbeit in einem 
JUNIOR-Unternehmen wecken. Dazu stehen wir in Kontakt mit 
den Fachberatern im Bereich Wirtschaft und dem Thillm, um un-
sere Erfahrungen an andere Schulen weiterzugeben und diese 
für dieses Thema zu motivieren.

Ein herzliches Dankeschön an die Schulleitung, das Lehrer-
kollegium, die Erzieher, die Sekretärin, den Hausmeister und 
allen Unterstützern unserer Schule. Ich bin stolz auf euch 
und sichere auch weiterhin jegliche Unterstützung und Zu-
sammenarbeit zu.

Eure Bürgermeisterin Ute Hopf

Goethe-Schule kreativ!

Lichtergläser

Die Schüler der Gemeinschaftsschule „Johann Wolfgang von 
Goethe“ waren sehr kreativ und fleißig. In der AG Kunst unter der 

Leitung von Frau Julia Meu-
sel entstanden wunderschö-
ne Windlichter. Die Vorlage 
mit unserer Kirche wurde 
von Lion Pleske gezeichnet. 
Er übergab 30 Windlichter 
an die Bürgermeisterin Ute 
Hopf. Diese freute sich sehr 
über die geniale Idee und be-
dankte sich mit einer Spende 
bei den Schülern.
So haben die Kinder in der 
Weihnachtszeit vielen einen 
ganz besonderen Lichtblick 
beschert und in manches 
Haus Hoffnung und Zuver-
sicht gebracht.
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Die Zeit steht still!

Und immer sind da Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an dich erinnern, 
uns glücklich und traurig machen und dich nie vergessen lassen.

Wir trauern um unseren Freund

Matthias Thieme
Er war für uns so viel mehr als unser Jugendwart und Trainer. „Matze“ war bei allen 
beliebt, er war ein ganz besonderer Mensch mit viel Herz und Optimismus.
Mit ihm verlieren wir ein unersetzbares, sehr wertvolles Mitglied unseres Vereins.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt seiner Familie, der wir ganz viel Kraft wünschen in dieser 
für uns alle so schweren Zeit. 

Mach's gut, Matze! 
Wir werden DICH nie vergessen!

Vorstand und Mitgliedschaft

Er sprach zu mir: Halt dich an mich,
es soll dir jetzt gelingen;

ich geb’ mich selber ganz für dich,
da will ich für dich ringen;

denn ich bin dein und du bist mein,
und wo ich bleibe, da sollst du sein;

uns soll der Tod nicht scheiden.

Martin Luther 

Es wird aussehen, als wäre ich tot,
und das wird nicht wahr sein ...

Und wenn du dich getröstet hast,
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben.

Du wirst Lust haben, mit mir zu lachen.
Und du wirst manchmal dein Fenster öffnen,

gerade so zum Vergnügen...
Und deine Freunde werden sehr erstaunt sein,
wenn sie sehen, dass du den Himmel anblickst

und lachst.
Antoine de Saint-Exupéry

Abschied nehmen
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Schalkau | Bahnhofstr. 25

Jederzeit für Sie erreichbar.

Gemeinsam werden schwere Wege leichter

Als erfahrene Trauerbegleiter und Trauerredner ist es unsere 

verantwortungsvolle Aufgabe, Sie in der schweren Zeit des 

Abschiednehmens von einem geliebten Menschen zu begleiten.

Telefon 036766 84950

Jubiläumsaktion 2022!
Dach & Fassade

ACHTUNG HAUSBESITZER!
Jetzt sanieren, mit dem Konjunkturpaket doppelt sparen!!!

Bis zu 1.200 € mit der Steuererklärung vom Finanzamt wiederholen!!!!

Einige Preisbeispiele auf 100 m2

Bei uns ist Ihr Dach in guten Händen
Dachumdeckung mit Betondachsteinen ab 12.500,- €
Ultraleichtdach Alu Dachpfanne nur 2 kg/m2 ab 13.850,- €
Dachfläche mit Bitumenschindeln schwarz/rot ab 7.960,- €

Wir finanzieren Ihre Baumaßnahme schnell & günstig!
Nutzen Sie jetzt die Niedrigzinsphase, 
um Ihr Bauvorhaben zu verwirklichen!

Wir verschönern Ihr Zuhause
Fassadenanstrich inkl. Grundierung ab 4.850,- €
Fassadenputz inkl. Untergründe ab 7.250,- €
Fassaden aus Holz/Metall, Fenster/Türen
Carports, Holzanstrich, Holzarbeiten aller Art

Dachdeckerbetrieb Mattern, Malermeister Ullrich,
Schreinermeister Koch, Metallbaumeister Eubling

Unsere Beratung und Angebot ist kostenlos und unverbindlich

LB Umwelt- und Tiefbautechnik GmbH –
Das Handwerkerhaus

Am Vogelherd 97, 98693 Ilmenau

Telefon 03677 - 207736

24
Jahre

Klaus Kuhles & W. Seifert
Fachgeschäft • 98673 Eisfeld • Hofsteg 1

Tel. (03686) 322819
- Unser Geschäft befindet sich gegenüber dem ehemaligen Schuhhaus Leibe -

!!! NEU BEI UNS !!!
Wir reparieren Ihre

Waschmaschine, Trockner und 
Ihren Geschirrspüler!

Service/Kundendienst bis 20.00 Uhr
WIr rEparIErEN

alle SaT-anlagen, Fernseher, Videogeräte, Hi-Fi-anlagen, 
Kaffee-Vollautomaten

und nach wie vor alle DDr-Geräte!
Egal, wo Sie Ihr Gerät gekauft haben, unser Service ist für alle da!

info@sonbuch.de
www.sonbuch.de

Musikalische 
          Buchlesung19. 00 Uhr

in der Bibliothek Piesau

ließt aus Ihrem neuen Roman

Was uns 
           Erinnern lässt

13.11. 2019

Kati NaumannKati Naumann

Wir laden Sie recht herzlich ein
und wünschen einen schönen Abend !

Bequem Gärtnern auch im Klimawandel

17,99 €

sowie unter buch@wittich-herbstein.de

Verkaufsstellen:
•      Buchhandlung Oberweißbach

Sonneberger Str. 9, 98744 Schwarzatal / 
OT Oberweißbach, Telefon: 036705-62274

•      Buchhaus a. Rwg-Zeitschriften-Lotto-Tabak
Am Rennweg 2, 98724 Neuhaus a. Rwg., 
Telefon: 03679-7278507

•      Snu� els Lotto-Tabak-Geschenk-Buch
Anne-Frank-Straße 1, 07407 Rudolstadt 
(OT Schwarza, neben ALDI), Telefon: 03672-4894190

Ab sofort erhältlich!

Autorin Elvira Grudzielski

39,95

19,99

Die bereits 2te Au� age von Band 1 ist ebenfalls wieder erhältlich!

Rund um den Fröbelturm -
Augenblicke der Zeit

Im Buch:
„Rund um den Fröbelturm - Augenblicke 
der Zeit“ ist ein gelungener, farbenfroher 
Bildband mit zahlreichen Eindrücken aus den 
einzelnen Orten, über Menschen mit ihren
 Geschichten von gestern und heute. 
Der Band beschreibt den Zeitenwandel in 
einer ländlichen Region abseits vom großen 
Weltgeschehen. Als drittes Buch in der Reihe
 „Rund um den Fröbelturm“ ist die Ausgabe eine 
weitere geschichtliche Bereicherung für die Menschen 
in ihrer Heimat, aber ebenso für neugierige Touristen 
die diese Region für sich entdecken.
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In den Folgen 43 | 98693 Illmenau | Tel. 03677 2050-0

Erscheinungsdauer print:
Einmalig
Erscheinungsdauer online:
Vier Wochen

Erscheinungstermin:
Frei wählbar
i.d.R. wöchentliche Erscheinung
Anzeigenschluss:
Es gelten unsere
regulären
Anzeigenschlüsse

Mobile Jobsuche
einfach & schnell

11:55
jobs-regional.d

e
11:5
jobs-r

Onlineauftritt
im PDF-Format dazu

plusplus

79,-

2.

auf jobs-regional.de
gefunden werden

Einfach
Stellenangebot

im Wunschgebiet
schalten

3.

1.

online
vier Wochen

buchen
Printanzeige

Für Arbeitgeber ist es heute eine der größten Herausforderungen
qualifiziertes Personal zu finden. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Ihnen diese Suche zu erleichtern. Jobs-regional.de ist
Ihr Partner für die Jobsuche direkt in Ihrer Region – und das für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
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Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und 
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere 

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette. 
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018 

in Erweiterung des Angebotes die Buchproduktion 
und Verlagstätigkeit von 

übernommen und führt diese unter der 
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.:
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine, sonstige 
Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383 

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der 
LINUS WITTICH Medien KG

Wir sind schon lange weltweit 
vernetzt und teilen Ideen und Wis-
sen mit lokalen Partnern. Damit 
arme und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können. 

Wir teilen schon 
seit 1959.

Wir sind schon lange weltweit 
vernetzt und teilen Ideen und Wis-
sen mit lokalen Partnern. Damit 
arme und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können. 

Wir teilen schon 
seit 1959.

Wir sind schon lange weltweit 
vernetzt und teilen Ideen und Wis-
sen mit lokalen Partnern. Damit 
arme und ausgegrenzte Menschen 
in Würde leben können. 

Wir teilen schon 
seit 1959.
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Katharina Lutz

Friseursalon Sell
Friseur - Fußpflege
96520 Schalkau - Marktstraße 6
Telefon 03 67 66 / 8 20 72

Anlässlich meines 20-jährigen Firmenjubiläums 
bedanke ich mich bei all meinen Kunden und 
Geschäftspartnern für ihre langjährige Treue 
und das entgegengebrachte Vertrauen. 

Ich bin auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin 
für Sie da. Lasst uns die Hoffnung nicht verlieren 
und auf ein neues, besseres 2022 blicken.

20 Jahre

Praxis für Physiotherapie
& Osteopathie

Anne-Kathrin Träger
Sturmgasse 6  • 96528 Schalkau

( (03 67 66) 2 90 14 2022

Mit den besten Neujahrsgrüßen verbinden wir unseren Dank 
an unsere Patienten, Ärzte und ihre Teams, Freunde und 
Bekannte für ihr Vertrauen sowie ihre Treue und  
wünschen Gesundheit, Glück und Erfolg!

Wir halten Sie warm
im Winter!

Hartmut Körschner

• Treppen • Fußbodenbeläge
• Fensterbänke • Restauration

Hildburghäuser Str. 15 · 98673 Eisfeld
Telefon 0 36 86 / 32 28 39

Deutscher Kurzkrimi-Preis  
KRIMIAUTOREN
GESUCHT!

Weitere Infos unter: 
www.tatort-eifel.de | www.facebook.com/TatortEifel

Das Krimifestival 
Tatort Eifel und der 
KBV-Verlag ermitteln 
die besten kurzen 
Krimis zum Thema
„Stadt. Land. Flucht.“ 

www.tatort-eifel.de

Einsendeschluss:
22. April 2022

Go online! Go wittich.de


